
Merkblatt  
 
Vorzeitige Löschung im Schuldnerverzeichnis (§ 882e Abs. 3 Ziff. 1 ZPO) 
 
 

- Antragstellung durch Schuldner/Gläubiger/Gerichtsvollzieher 
 
- für jede Eintragung ist ein gesonderter Löschungsantrag mit den entsprechenden 

Unterlagen in Papierform vorzulegen 
 
 
 
Welche Unterlagen müssen für die vorzeitige Löschung vorliegen? 
 

- Bestätigung des Gerichtsvollziehers (GVZ) über die vollständige Befriedigung des 
Gläubigers (Name, Anschrift des Gläubigers sowie Name, Anschrift und 
Geschäftszeichen des Gläubigervertreters) unter Angabe des DR-Aktenzeichens, 
Name sowie Dienststelle des GVZ, Eintragungsgrund und 
Eintragungsanordnungsdatum 

 
oder 
 
- Bestätigung vom Gläubiger (Name, Anschrift des Gläubigers sowie Name, Anschrift 

und Geschäftszeichen des Gläubigervertreters), dass die Forderung vollständig 
beglichen wurde, einer Löschung zugestimmt wird und eine Bestätigung des GVZ, 
dass der Gläubiger mit dem der Eintragung zugrunde liegenden DR-Verfahren 
identisch ist. 

 
 
 
Die Vorlage einer Quittung bzw. eines Zahlungsnachweises ist nicht ausreichend, da 
hieraus nicht die vollständige Befriedigung des jeweiligen Gläubigers ersichtlich wird. 

 
 
 


